
 

 

 
BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LEIBNITZ  

 

 

GZ: 2.2 W 1/00074/2024 Leibnitz, am 15.03.2024 

Betr.: Makowka Rafal Jan, 16.09.2002 

Hinterlegung eines Schriftstückes 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Für Herrn Makowka Rafal Jan, wurde am heutigen Tage hieramts der Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz vom 13.03.2024, GZ: w.o., betreffend Erlassung eines unbefristeten 

Waffen- und Munitionsverbotes, hinterlegt. Dieser Bescheid kann innerhalb von 2 Wochen, gerechnet 

vom Anschlag an der Amtstafel, gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, bei der 

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, Parterre, Zimmer-Nr. 9, übernommen werden. 

Dieser Bescheid wird mit einer zweiwöchigen Frist, vom heutigen Tage an gerechnet, rechtswirksam. 

 

 

 
 

Der Bezirkshauptmann 

i.V.: 

 

Mag. Köllinger 
(elektronisch unterfertigt)  

 

 

Angeschlagen am: 15.03.2024 

Abgenommen am: 
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